
EDITORIAL

Gewaltenteilung imGesellschaftsrecht

– Neujahrsgedanken �ber Literatur, Rechtsprechung und
Gesetzgebung –

ZHR 171 (2007) 2–9

I. Literatur

1. „,mal ehrlich, liebe ZHR-Leser, wann haben Sie zuletzt eine Mono-
graphie komplett durchgelesen?. . . Ja, gemeint ist von vorn bis zum Ende. . .
Nein, die eigene Dissertation oder die der j�ngeren Schwester z�hlt nat�rlich
nicht. . . Ach so, keine Zeit mehr daf�r, und eigentlich kaum noch in der Biblio-
thek?. . . Ja, ganz recht, schade finden das alle. . . Nat�rlich: all die gesetzlichen
Neuerungen, all die Entscheidungen des EuGH und des BGH und dazu all
die Besprechungsaufs�tze. . . Online, ich verstehe, das geht ja bei Monogra-
phien noch nicht. . . Und es liegt wirklich nicht an fehlendem Interesse?. . .
Aber ich bitte Sie: als Pension�rslekt�re sollten wir Monographien denn doch
nicht bezeichnen. . . Nein, bitte auch nicht als zeitraubende Liebhaberei von
Literaturzirkeln, etwa des selbsternannten Arbeits- und Rezensentenkreises
,Die juristischen B�cher des Jahres ,1. . .“.

Der Koordinator dieses Arbeitskreises, Reinhard Zimmermann, hat j�ngst
die wissenschaftliche Monographie als eine sch�tzenswerte, aber bedrohte
Spezies ausgemacht2. Er hat auch die Faktoren benannt, die diesen bedrohli-
chen Zustand herbeigef�hrt haben. Allerdings wird, wer die nach wie vor be-
eindruckendenMonographiereihen der Fachverlage und die darin erscheinen-
den Habilitationsschriften betrachtet, vielleicht noch die grassierenden Dis-
sertationsreihen hinzunimmt, diesen Befund nicht auf Anhieb best�tigt sehen,
wird unsere wissenschaftliche Landschaft vielleicht gar als einMonographien-
Dorado einsch�tzen. Richtig ist wohl: Wir sollten uns freuen, dass die Promo-
tionsordnungen unsere Doktoranden immer noch dazu anhalten, B�cher –

1 Der Arbeitskreis trifft sich seit 1995, anfangs in Frankfurt, zuletzt mehrfach in
Hamburg; seine Zusammensetzung hat sich mehrfach ver�ndert; gegenw�rtig be-
steht er aus den Professoren Horst Dreier (W�rzburg), Klaus G�nther (Frankfurt
a.M.),UlrichHuber (Bonn),Hein K�tz (Hamburg),Gertrude L�bbe-Wolff (Karls-
ruhe),Michael Pawlik (Regensburg),Karsten Schmidt (Hamburg),Wolfgang Sch�n
(M�nchen), Michael Stolleis (Frankfurt a.M.), Christine Windbichler (Berlin) und
Reinhard Zimmermann (Hamburg).

2 Zimmermann, NJW 2006, 3328.
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und nicht bloß Pr�fungsleistungen – zu verfassen (aber geh�ren die allesamt in
die noblen Verlagsreihen hinein?). Hartn�ckig verteidigen sollten wir auch die
Habilitation, weil sie das „zweite Buch“, eine hoffentlich in doppeltem Sinne
„große Monographie“, vor die akademischen W�rden setzt und als For-
schungsleistung mehr zu sagen und zu bewirken vermag als noch so viele Zeit-
schriftenbeitr�ge. DieMonographie ist ein Produkt aus Sorgfalt, Bekennermut
und oft auch aus Trotz, und ihrer bedarf es.

Doch ohne ein lesendes Publikum geht es nun einmal nicht. Wenn dieses
den noblen Produkten die kalte Schulter zeigt, wenn selbst Habilitations-
schriften nur noch von Gutachtern und Berufungskommissionen zur Kennt-
nis genommen werden, kurz: wenn das Verfassen von Monographien doch zu
einer bloßen Pr�fungsleistung absinkt, dann w�re dies ein Alarmzeichen. Es
darf nicht dazu kommen, dass sich selbst anspruchsvolle Leser dieser wohl
h�chsten Gattung der Fachliteratur entziehen. Denn eine Monographie, die
diesen Namen verdient hat3, kann nicht besser sein als das, was sie in fremden
K�pfen aus- oder anrichtet. Noch weniger darf es dazu kommen, dass sich die
Autoren ihrer Aufgabe als einer Last entledigen, die das Hochschulrecht und
die G�tter vor das entscheidende Ziel gesetzt haben: einen Druckkostenzu-
schuss und vielleicht einen Lehrstuhl, der es endlich erlauben wird, in Kurz-
lehrb�chern und Kurzkommentaren die Gedanken anderer unter das Volk zu
bringen. Kein guter Zustand w�re das! Ist es am Ende der unsere?

2. Nota bene: Hier wird kein Trauergesang auf den Untergang des juris-
tischen Abendlandes angestimmt. Wer die deutschsprachige Literatur zum
Handels- und Wirtschaftsrecht zu �berblicken versucht, wird einen hohen –
vermutlich so niemals dagewesenen – Stand konstatieren, jedenfalls was ihre
Aktualit�t, Zuverl�ssigkeit und Praxistauglichkeit anlangt. Die Handb�cher
und Kommentierungen zum Aktiengesetz, zum GmbH-Gesetz, zum Perso-
nengesellschaftsrecht, zumKonzernrecht, um nur die wichtigsten Ausschnitte
des Gesellschaftsrechts zu nennen, sind unverd�chtige Leumundszeugen. Das
Kapitalmarktrecht hat diesen auf den klassischen Gebieten m�hsam errunge-
nen Stand schnell erreicht. Und selbst die Nonvaleurs unter den B�chern tau-
gen immer noch f�r den Beweis, wie gut doch die anderen sind. Wo also, wer-
den die ZHR-Leser fragen, soll das Problem liegen, wo allerdings auch das Be-
d�rfnis, auf monographische Literatur zur�ckzugreifen?

3. Nun: Das Problem liegt vielleicht darin, dass die rechtwissenschaftliche
Literatur ihre Rolle allzeit �berdenken, bisweilen ihr Gesicht gar ver�ndern
muss. Nat�rlich hatten es Monographien, die diesen Namen verdienen, nie-
mals leicht, sich – z.B. �ber die Großkommentare – Wirksamkeit und Lesebe-
reitschaft zu verschaffen. Aber irgendetwas hat in der Vergangenheit doch ein-

3 Schopenhauer schreibt in der Vorrede zu „Die Welt als Wille und Vorstellung“:
„Was durch dasselbe mitgetheilt werden soll, ist ein einziger Gedanke. Dennoch
konnte ich, aller Bem�hungen ungeachtet, keinen k�rzeren Weg ihn mitzutheilen
finden, als dieses ganze Buch.“
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facher funktioniert. Der Ehrgeiz der Rechtswissenschaft bestand darin, durch
Kenntnis der Fakten, durch sorgsamen Einsatz geisteswissenschaftlicher Me-
thoden und am Ende durch hinreichend genaues Nachdenken �ber noch Un-
bekanntes oder �ber durch Geistesroutine Versch�ttetes die herrschenden
Meinungen von morgen zu etablieren. Dies wurde durch eine nicht immer so-
gleich einsetzende Langzeitwirkung belohnt, und die ging von schroffer Ab-
lehnung bis hin zur Nachfrage nach Neuauflagen4. Die Literatur unserer Tage
setzt sich dagegen – nicht selten auf einer vormals so nicht gekannten H�he
der Rechtsvergleichung – vorzugsweise rechts�konomisch und rechtspolitisch
in Szene. Hier findet sie schwierige und ihrer w�rdige Aufgaben und kann
sich in bescheidenen Grenzen auch Gestaltungswirksamkeit versprechen.
Aber die Kluft zwischen Praxis und Theorie ist hierdurch um nichts geringer
geworden. Sie hat sich – allem Zeitgeist zum Trotz – gar noch vergr�ßert. Auf
der Hand liegt auch, dass sich Zeitschriftenbeitr�ge f�r den rechtspolitischen
Diskurs weitaus besser eignen als Monographien. Kein Wunder also, dass in
den Zeitschriften die rechtsdogmatischen Themenmehr undmehr in denHin-
tergrund treten und durch rechtspolitische verdr�ngt werden. Aber auch die
Befassung mit dem geltenden Recht hat sich ver�ndert. Sie konzentriert sich
mehr und mehr auf r�ckw�rtsgewandte Entscheidungsbesprechungen. Das
Ergebnis sind im besseren, jedoch seltenen Fall eigenst�ndige (Gegen-)Kon-
zepte, bisweilen kreative Folgediskussionen, im schlechteren und leider h�ufi-
geren Fall kaum mehr als Leserbriefe mit Fußnoten (und dies in zweistelliger
Zahl zu jeder halbwegs interessanten Gerichtsentscheidung). Werden hier
Chancen vertan, geltendes Recht aktiv mitzugestalten?

II. Rechtsprechung

1. Die Wirkungsgeschichte der deutschen Rechtswissenschaft ist eng mit
der unabl�ssigen Fortbildung des Rechts verbunden. Nichtjuristen, aber auch
ausl�ndische Fachleute pflegen zu staunen, wenn man sie �ber den vergleichs-
weise geringen Anteil der Gesetzgebung an der Privatrechtsentwicklung der
vergangenen einhundert Jahre aufkl�rt. Es kann eben keine Rede davon sein,
dass der Richter nur „la bouche de la loi“ (Montesquieu) ist, und recht eigent-
lich ist auch die Fortbildung des Rechts nicht bloß „richterliche Rechtsfortbil-

4 Das gilt z.B. f�r monographischeWerke vonCanaris (Die Feststellung von L�cken
im Gesetz, 2. Aufl. 1983), Eidenm�ller (Effizienz als Rechtsprinzip, 3. Aufl. 2005),
Kruse (Grunds�tze ordnungsgem�ßer Buchf�hrung, 3. Aufl. 1978), Lutter (Infor-
mation und Vertraulichkeit im Aufsichtsrat, 2. Aufl. 1984),M�lbert (Aktiengesell-
schaft, Unternehmensgruppe und Kapitalmarkt, 2. Aufl. 1996); im Jahr 1995 nach-
gedruckt wurde die Habilitationsschrift von Ulrich Huber (Verm�gensanteil, Ka-
pitalanteil und Gesellschaftsanteil an Personengesellschaften des Handelsrechts,
1970); gew�nscht h�tte man sich eine Neuauflage z.B. von Z�llner, Die Schranken
mitgliedschaftlicher Stimmrechtsmacht bei den privatrechtlichen Personenverb�n-
den, 1963.
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dung“5, sondern Resultat einer nat�rlichen Symbiose von Wissenschaft und
Rechtsprechung6. Wer diesen Zustand f�r eine verfassungswidrige Erfindung
der Arbeitsrechtler hielte, der sei darauf hingewiesen, dass schon Julius
v. Kirchmanns gern zitierter, aber wohl kaum gelesener Vortrag �ber „Die
Werthlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft“ von 1848 genau diesen Zu-
stand konstatiert und gegen ein Vordringen des Gesetzesrechts zu verteidigen
gesucht hat. V. Kirchmann befand, dass die „vielger�hmte Fortbildung des
Rechts durch die Juristen, von der man jetzt (Bemerkung des Verf.: 1848!) in
allen Kompendien lesen kann“, unter dem Regime gesetzter Rechtsregeln
doch nur „Spielwerk des kleinen Details“ sei7. Und die Wissenschaft werde
durch positives Recht nur zu dessen �rmlicher Magd8. Der durch den Titel ge-
blendete Leser staunt: War v. Kirchmanns Pamphlet ein Lob- und Abgesang
auf die „vielger�hmte“ Rechtsfortbildung?

2. Das Gesellschaftsrecht des 20. Jahrhunderts h�tte v. Kirchmann nach-
denklich stimmen k�nnen. Es war �ber Jahrzehnte vorwiegend Rechtsfortbil-
dungsprodukt. Die Aktiengesetzgebung vollzog sich – wenn man sich auf die
großen Reformen beschr�nkt – in weitr�umigen Epochen (1884, 1897, 1937,
1965). �ber nahezu dreißig Jahre lag die Rechtsentwicklung unter dem Ak-
tiengesetz in den H�nden der Karlsruher Richter und nicht der Bonner Minis-
terien und Parlamente9. Das GmbH-Gesetz hielt nahezu einhundert Jahre
ohne nennenswerte �nderung durch10, bevor die eher unbedeutende Novelle
von 198011 einen jedenfalls sichtbaren Schnitt machte12. Doch welche Ver�n-
derungen zwischen 1892 und 1992!Was die Praxis bewegte, waren die „grands
arrÞts“ des II. Zivilsenats13, stets begleitet und nicht selten vorbereitet durch
wissenschaftliche Diskussionen. Noch ausgepr�gter ist dies im Personenge-
sellschaftsrecht14, in das der Gesetzgeber kaum mehr als durch Sonderregeln
f�r die Kapitalgesellschaft & Co. eingegriffen hat (§§ 19 Abs. 2, 129a, b, 172a,
177a, 264a–c HGB), w�hrend das Gros der in der Praxis zu beherzigenden
Rechtsregeln aus Rechtsfortbildungsprodukten besteht, sei dies die Rechts-

5 Zu dieser traditionellen Sicht vgl. Larenz/Canaris, Methodenlehre der Rechtswis-
senschaft, 3. Aufl. 1995, S. 187ff.

6 Verf. hat hier�ber vor drei Jahren eine noch unver�ffentlichte Abschiedsvorlesung
bei der Universit�t Bonn gehalten.

7 V. Kirchmann, Die Werthlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft, 1884, Nach-
druck 1988, m. Nachwort vonMeyer-Tscheppe, S. 29.

8 Ebd., S. 27.
9 �ber H�hepunkte vgl. Lutter in: Canaris u.a. (Hrsg.), 50 Jahre BGH II, 2000,

S. 321ff.
10 Zum traditionellen Rechtsbild der GmbH vgl. Schubert in: Festschrift 100 Jahre

GmbH-Gesetz, 1992, S. 4ff.
11 BGBl. I 1980, S. 836.
12 Zur Einordnung dieser Reform j�ngst wieder Scholz/Westermann, GmbHG,

10. Aufl. 2006, Einl. Rdn. 61ff.
13 Analyse beiUlmer in: Canaris (Fn. 9), S. 273ff.
14 DazuWiedemann, Gesellschaftsrecht II, 2004, S. 38.
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und Parteif�higkeit der Außengesellschaften15, die �bertragbarkeit von Per-
sonengesellschaftsanteilen16, die Testamentsvollstreckung17, das Recht der
Mehrheitsbeschl�sse18, der Publikumspersonengesellschaften19 und der atypi-
schen stillen Gesellschaften20.

3. Das sich unter diesem System herausbildende Selbstverst�ndnis der
rechtswissenschaftlichen Literatur hat deren Bild und deren Wirksamkeit f�r
Jahrzehnte bestimmt. Wer durch Schriften und in Tagungsdiskussionen zu
�berzeugen vermochte, konnte sich einer aktiven – wenn auch nicht mit der
Autorit�t eines Gerichts ausgestatteten – Rolle im Rechtsfortbildungsprozess
erfreuen, im �ußersten Fall vielleicht gar des Gef�hls, der Bundesgerichtshof
habe nur noch mit Autorit�t versehen, was schon im wissenschaftlichen Dis-
kurs als „richtiges Recht“ erkannt worden sei. Der Erkenntnischarakter von
Monographien und von konzeptionell angelegten Aufsatzbeitr�gen konnte
sich in der Fortbildung des dergestalt verfassten Gesellschaftsrechts nieder-
schlagen. Gewiss wird es diese Art konzertierter Aktion weiterhin geben, aber
die Vorzeichen dieses Konzerts haben sich doch ver�ndert.

III. Gesetzgebung

1. „Drei berichtigende Worte des Gesetzgebers und ganze Bibliotheken
werden zu Makulatur“21. Diese scheinbar unmissverst�ndliche, jedoch eben
meist missverstandene Polemik v. Kirchmanns zielte, wie schon bemerkt, ge-
gen Gesetzgebungspl�ne und wollte die Rechtswissenschaft nicht ad absur-
dum demonstrieren, sie vielmehr davor bewahren, dass v. Kirchmanns Jahr-
hundert – das neunzehnte – aus einem Jahrhundert der Rechtsfortbildung in
ein Jahrhundert des Gesetzgebers verwandelt w�rde. Aber was wird aus der
Wissenschaft, wenn dies doch geschieht? Wird sie, wie es v. Kirchmann be-
f�rchtete, „aus einer Priesterin der Wahrheit . . . zu einer Dienerin des Zu-
falls“22, heute w�rde er vielleicht sagen: der Zufallsmehrheiten amWahl- oder
Abstimmungstag? Das w�rde die Gegenwart kaum akzeptieren. Und den-
noch ist dies unser Thema: Die Gesetzgebungsaktivit�t hat an Fahrt und an

15 BGHZ 146, 341; Ulmer, Gesellschaft b�rgerlichen Rechts, 4. Aufl. 2004, § 705
Rdn. 303ff.

16 BGHZ 13, 179; 24, 106; 44, 229; dazu K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, 4. Aufl. 2002,
S. 1321ff.

17 BGHZ 108, 187.
18 BGHZ 132, 263; BGH, JZ 1995, 311; NJW-RR 2006, 829.
19 Zuletzt BGH, NJW 2006, 2854; �berblick bei M�nchKommHGB/Grunewald,

2002, § 161 Rdn. 101ff.
20 Zusammenfassend Blaurock, Handbuch der stillen Gesellschaft, 6. Aufl. 2003,

Rdn. 1.30 ff., 4.14 f.; 4.26ff.; M�nchKommHGB/K. Schmidt, § 230 Rdn. 77ff.,
83ff.

21 V. Kirchmann, S. 29.
22 V. Kirchmann, S. 27.
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Wucht gewonnen. Dies ist schon quantitativ nachweisbar. Das Aktiengesetz
erfuhr zwischen 1965 und 1990, also in einem Vierteljahrhundert, 18 Ver�nde-
rungen, im Schnitt damit deutlich weniger als eine pro Jahr. Das folgende Jahr-
zehnt (1990–2000) brachte es ziemlich genau auf das Doppelte (14 �nderun-
gen), das laufende Jahrzehnt (seit 2000) noch einmal eine gute Verdoppelung.
Mit dieser quantitativen Ver�nderung geht eine qualitative einher. Hatten �lte-
re Gesetzes�nderungen nicht selten den Charakter von bloßen Reparaturen,
so sorgt insbesondere das Richtlinienrecht f�r machtvolle Eingriffe. Die aus
dem Aktionsplan der Kommission von 2003 ablesbare Wiederbesinnung auf
den Gedanken der Subsidiarit�t23 wird diesen Gesamtbefund nicht dauerhaft
umkehren. Hinzu kommt der durch den Gerichtshof generierte Handlungs-
bedarf, am klarsten ablesbar aus der Entscheidungskette „Centros“, „�ber-
seering“, „Inspire Art“ und „Sevic“24. Die Literatur allein schon zu diesen Ur-
teilen ist un�bersehbar25, und gewiss w�rde die Arbeit am MoMiG-Entwurf,
also an der anstehenden GmbH-Reform nicht so und vor allem nicht so eilig
betrieben, wenn hier nicht durch den EuGH rechtspolitischer Handlungs-
bedarf geschaffen worden w�re26. Aber man braucht gar nicht mit dem Finger
nach Br�ssel und Luxemburg zu zeigen, um eine Zur�ckdr�ngung vonRechts-
prechungsrecht zu konstatieren. Auch die mit dem MoMiG intendierte „Ab-
schaffung“ der Rechtsprechungsregeln �ber Gesellschafterdarlehen27 bringt
den Willen der Gesetzgebungsorgane zum Ausdruck, die Herrschaft �ber das
geltende Recht (zur�ck) zu erobern28. Das sagt viel �ber das Verst�ndnis von
Gewaltenteilung undGewaltenverzahnung29. Verweisungen desGesetzgebers
auf Kodizes und Standards (Corporate Governance; Rechnungslegung . . .)
�ndern dieses Bild nicht, machen es nur noch un�bersichtlicher.

2. Einzig das Personengesellschaftsrecht ist eine Dom�ne der literaturbe-
gleiteten – in akademischen Gl�cksmomenten auch einmal literaturgeleiteten
– h�chstrichterlichen Rechtsprechung, ist also Fortbildungsmaterie geblieben.
Wer allerdings erwartete, dass eine von den geschilderten Realit�ten ent-
t�uschte Rechtswissenschaft ihre Kr�fte auf diesem Schauplatz sammelt, wird

23 Dazu etwa Habersack, Europ�isches Gesellschaftsrecht, 3. Aufl. 2006, § 4
Rdn. 23ff.

24 EuGH, Urt. v. 9. 3. 1999, Rs. C-212/97 (Centros), Slg. 1999, I-1459; Urt. v. 5. 11.
2002, Rs. C-208/00 (�berseering), Slg. 2002, I-9919; Urt. v. 30. 9. 2003, Rs. C-167/
01 (Inspire Art), Slg. 2003, I-10155; Urt. v. 13. 12. 2005, Rs. C-411/03 (Sevic), Slg.
2005, I-10805.

25 Schon in seinem letzten Editorial (ZHR 168 (2004), 493, 494) hat der Verf. dreistel-
lige Fundstellenzahlen zu jedem Urteil konstatiert; neu nachgez�hlt hat der Verfas-
ser nicht, wettet aber auf Vierstelligkeit.

26 ZumMoMiG vgl. das Editorial in ZHR 170 (2006), 607ff. vonHabersack; zuletzt
K. Schmidt, GmbHR 2007, 1 ff., mit umfassendenNachweisen.

27 § 30 Abs. 1 S. 3 E-GmbHG.
28 K. Schmidt, ZIP 2006, 1925, 1930, 1933.
29 �ber Gewaltenbalance bei Montesquieu vgl. Seif, ZNR (Zeitschrift f�r neuere

Rechtsgeschichte) 2000, 149ff.
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im Gegenteil feststellen, dass sich die wissenschaftliche Diskussion mehr und
mehr von dem Feld der Personengesellschaften abgewendet hat. Das verwun-
dert nur auf den ersten Blick. Titanenarbeit, wie sie f�r das ber�hmte Urteil
BGHZ 146, 341 von 2001 erforderlich war, wartet hier zurzeit nicht auf Erle-
digung. Zwar harren im Innenrecht der Personengesellschaften, insbesondere
im Bereich der Binnenprozesse30, noch schwierige Fragen der Kl�rung. Das
formelle Außenrecht der GbR (Registerf�higkeit und Stellung im Prozess)
liegt noch nicht abgeschlossen vor uns31, nicht anders das Recht der Innenge-
sellschaften. Aber verglichen mit dem rechtspolitischen Geschehen im Kapi-
talmarkt- und Kapitalgesellschaftsrecht halten sich diese Herausforderungen
in Grenzen. Da auch das rechtsvergleichende Interesse des Auslands gering
ist, ist aus dem Personengesellschaftsrecht eine Materie f�r rechtsdogmatische
Liebhaber32 und f�r steuerrechtliche Expertise geworden. Und siehe da: Auch
die Zeit der großen Monographien �ber dieses Gebiet scheint einstweilen vo-
r�ber.

IV.Wohin?

1. Die hier angestellten Beobachtungen sind am Ende nicht alarmierend.
Dass die Monographie vor dem an- und aufregenden Hintergrund unserer
Tage keine Rolle mehr zu spielen h�tte, ist zu bestreiten. Sie muss sich nur ih-
res Platzes auf der B�hne der Rechtswissenschaft vergewissern, muss ihn viel-
leicht neu bestimmen und demgem�ß auch ihre Themen undMethoden. Kom-
mentarstellen, rechtspolitische Richtungsstreitigkeiten, aktuelle Rechtspre-
chungslinien oder vorhandene Theorien werden noch immer als Promotions-
themen taugen. Die große Monographie nimmt sich anderer Fragen an und
hat dies auch fr�her getan. Rechtswissenschaft, so betrieben, wird nicht, wie
v. Kirchmann bef�rchtete, durch Gesetzgebung „werthlos“. Sie wird es nur,
wenn sie es nicht versteht, die ihr angemessenen Aufgaben selbst zu bestim-
men und zu erf�llen. Die Besinnung auf Rechtsvergleichung und �konomie
ist Teil dieses Gesch�fts33. Wer in das �ffentliche Recht hin�berblickt und auf
die dar�ber erscheinenden Monographien, wird allerdings nicht vers�umen,
auch rechtstheoretische, philosophische und historische Grundlagen anzu-
mahnen. Die werden f�r eine Literatur von Morgen gebraucht, d�rfen durch
noch so schwierige Probleme imHeute des Gesellschaftsrechts nicht verdeckt
werden.

30 Dazu BGHZ 30, 195, 197f.; 48, 175, 177; 81, 263f.; Schwab, Das Prozessrecht ge-
sellschaftsinterner Streitigkeiten, 2005, S. 197ff.; M�nchKommBGB/K. Schmidt,
2. Aufl. 2006, § 105 Rdn. 174, § 124 Rdn. 23; Bork, ZGR 1991, 125ff.

31 Vgl. zuletzt BGH,NJW 2006, 3716.
32 Der Verf. z�hlt sich durchaus dazu.
33 Der Arbeitskreis „Die juristischen B�cher des Jahres“ (vgl. Fn. 1) hat dies mehrfach

durch Auszeichnungen honoriert (z.B. Eidenm�ller, Fleischer,Merkt).
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2. Darf dieses Editorial auf eine Selbstspiegelung der nun fast 150 Jahre alten
ZHR („GoldschmidtsZ“) hinauslaufen? Es darf, denn unsere �berlegungen
werfen auch Schlaglichter auf die Funktion der auf Langzeitwirkung zielen-
den Archivzeitschriften, wie sie der Leser inH�nden h�lt. Wer, wie die Schrift-
leitung, die Zeitschrift �ber Jahre und Jahrzehnte verfolgt und mitgestaltet,
wird den hier festgestellten Wandel der rechtswissenschaftlichen Schwer-
punkte in der ZHR wiedererkennen. . . Und einen Rezensionsteil gibt es da
auch34. Er sollte viele Leser zur Lekt�re vonMonographien bewegen, denn sie
sind die Nahrung f�r heute undmorgen.

Ka r s t e n S chm id t

34 Die Hauptarbeit daran verdanken wir zur Zeit Mathias Habersack, davor Wolf-
gang Sch�n.
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